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Sat zung über di e Er l aubni sse und Gebühren f ür  Sondernut zungen an öf f ent l i chen Ver-

kehrsf l ächen i n der  St adt  Fürst enf el dbruck  
- Sondernut zungssat zung ( SNS) -  

 
 
Die Stadt Fürstenfeldbruck erlässt aufgrund von Art. 18 Abs. 2 a, 22 a Satz 1,56 Abs. 2 des Baye-
rischen Straßen- und Wegegesetzes (BayRS 91-1-I) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.10.1981, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.07.2005 (GVBI.S.287), § 8 Abs. 1 und 3 des 
Bundesfernstraßengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.02.2003, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22.04.2005 (BGBI. I S. 1128), und Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.07.2004 
(GVBI.S.272) folgende Satzung: 
 

§1 
Gel t ungsberei ch 

 
Diese Satzung gilt für alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Baulast der Stadt Fürs-
tenfeldbruck einschließlich der sonstigen öffentlichen Straßen im Sinne des Art. 53 des Bayer. 
Straßen- und Wegegesetzes. 
 

§2 
Erl aubni sbedürf t i ge Sondernut zungen 

 
(1) Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, unterliegt die Benutzung der in § 1 be-

zeichneten Straßen, Wege und Plätze über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) 
dem öffentlichen Recht und bedarf der Erlaubnis der Stadt Fürstenfeldbruck. Dies gilt auch 
dann, wenn durch die Ausübung der Sondernutzung der Gemeingebrauch nicht beein-
trächtigt werden kann. 

(2) Erlaubnispflichtig ist auch die Erweiterung, Änderung oder die Überlassung der Sondernut-
zung an Dritte. 

(3) Werden die in § 1 bezeichneten Straßen, Wege und Plätze durch mehrere Anlagen, Einrich-
tungen oder sonst in mehrfacher Weise benutzt, so ist jede Benutzungsart erlaubnispflichtig. 

(4) Vorübergehende Beeinträchtigungen für Zwecke der öffentlichen Ver- und Entsorgung blei-
ben dabei außer Betracht. 

(5) Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist. 
 

§2a 
Pl akat anschl äge 

 
(1) Das Plakatieren im Stadtgebiet wird nur an den hierfür vorgesehenen festen Plakat-

standorten gestattet. Pro Veranstaltung werden max. 20 Standorte zugeteilt.  
 
(2) Parteien dürfen Plakatständer (max. 40 Stück) auf öffentlichem Grund (ohne feste Standor-

te), unter Einhaltung der Auflagen in der Sondernutzungserlaubnis, aufstellen. 
 
(3) Plakatierungsgenehmigungen werden max. für die Dauer von 14 Tagen vor der Veranstal-

tung erteilt. 
 
(4) Von den vorgenannten allgemeinen Regelungen abweichend dürfen in begründeten Fällen 

Ausnahmen getroffen werden.  
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§ 2b 
Transparent e 

 
(1) Das Anbringen von Transparenten ist nur aus Anlass traditioneller Veranstaltungen an den 

Geländern / Brücken 
 
a) Kreuzung Haupt-/ Augsburger Straße 
b) Augsburger-/ Philipp-Weiß-Straße 
c) Heimstätten-/ Richard-Higgins-/ Rothschwaiger Straße 
d) Brücke über Oscar-von-Miller-Straße 
 
zu genehmigen 
 

(2) Genehmigungen für das Anbringen von Transparenten werden max. 14 Tage vor der Ver-
anstaltung erteilt. 
 

(3) Von den vorgenannten allgemeinen Regelungen abweichend dürfen in begründeten Fällen 
Ausnahmen getroffen werden.  

 
§ 2c 

I nf ormat i onsst ände 
 

(1) Informationsstände sind max. für einen zusammenhängenden Zeitraum von 3 Tagen an 
einem Standort zu genehmigen. 
 

(2) Von der vorgenannten Regelung abweichend dürfen in begründeten Fällen Ausnahmen 
getroffen werden.  

 
§ 2d 

Ni cht er l aubni sf ähi ge Sondernut zungen 
 
Die Sondernutzungserlaubnis wird nicht erteilt 
 
(1) für das Nächtigen und Lagern 
(2) für das Betteln jeglicher Art 
(3) für das Niederlassen zum übermäßigen, gemeinsamen Genuss von Alkohol und anderen 

berauschenden Mitteln, außerhalb zugelassener Freischankflächen. 
 
 

§3 
Erl aubni sant rag 

 
Der Erlaubnisantrag ist mit Angaben über Ort, Art, Umfang und Dauer der Sondernutzung recht-
zeitig bei der Stadt zu stellen. Die Stadt kann verlangen, dass der Antrag in geeigneter Weise, 
insbesondere durch Plan und Beschreibung, erläutert wird. 
 

§4 
Erl aubni s 

 
(1) Die Erlaubnis wird nach pflichtgemäßem innerhalb von 3 Monaten Ermessen erteilt. 
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(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn die beabsichtigte Sondernutzung einer öffentlich-
rechtlichen Vorschrift widerspricht, oder bei Abwägung der privaten und öffentlichen Inte-
ressen letzteren der  

(3) Vorgang einzuräumen ist und ein Ausgleich durch Nebenbestimmungen nicht sichergestellt 
werden kann. 

(4) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt und von Sicherheitsleistungen abhängig gemacht werden, wenn dies für die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs, zum Schutz der Straße, im Interesse der Abfallvermeidung 
und Abfallentsorgung oder zur Wahrung anderer rechtlich geschützter öffentlicher Interes-
sen erforderlich ist. 

(5) Wird von einer auf Widerruf erteilten Erlaubnis nicht mehr Gebrauch gemacht, ist dies der 
Stadt unverzüglich anzuzeigen. Die Erlaubnis endet mit dem Eingang der Anzeige oder zu 
einem vom Erlaubnisnehmer angegebenen späteren Zeitpunkt. 

(6) Eine Erlaubnis aufgrund dieser Satzung erübrigt nicht sonstige Erlaubnisse oder Genehmi-
gungen. 

(7) Der Erlaubnisbescheid ist den Beauftragten der Stadt und der Polizei auf Verlangen vorzu-
weisen. 

§5 
Erl aubni sf rei e Sondernut zungen 

 
(1)  Keiner Erlaubnis bedürfen 

 
a)  bauaufsichtlich genehmigte Balkone, Erker, Wandschutzstangen, Gebäudesockel, Fens-

terbänke, Eingangsstufen und Sonnenschutzdächer, 
b)  bauaufsichtlich genehmigte Licht- und Luftschächte bis zu 1 m* 
c)  bauaufsichtlich genehmigte Schaufenster, Schaukästen und Warenautomaten, soweit sie 

nicht mehr als 15 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hinein ragen, 
d)  parallel zur Hausfront verlaufende Werbeanlagen, die nicht mehr als 30 cm in den öffent-

lichen Verkehrsraum hinein ragen. 
e)  Werbung auf Baustelleneinrichtungen (Bauzäune, Gerüste) bis zu einer Fläche von 20 qm, 

die auf bestehende und künftige Geschäfte im Bauvorhaben selbst oder während der Bau-
zeit nachteilig betroffene Geschäfte in der Nachbarschaft hinweisen. 

f) Wärmedämmungen an Aussenwänden von Gebäuden 
 
 

(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen können einschränkt oder ganz untersagt werden, wenn dies 
für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder zum Schutz der Straße, im Interesse der 
Abfall Vermeidung und Abfallentsorgung oder zur Wahrung anderer rechtlich geschützter Inte-
ressen vorübergehend oder auf Dauer erforderlich ist. 
 

§6 
Pf l i cht en des Erl aubni snehmers,  

Grundst ücksei gent ümers und Bauherrn 
 
(1) Der Erlaubnisnehmer hat die Sondernutzungsanlage unter Beachtung der festgesetzten Be-

dingungen und Auflagen nach den anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betrei-
ben und zu unterhalten. Der Gemeingebrauch darf durch die Sondernutzung nicht mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt werden. Der ungehinderte Zugang zu den 
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Straßenrinnen und Straßenabläufen ist freizuhalten, 
soweit sich aus der Erlaubnis nichts anderes ergibt. Aufgrabungen sind der Stadt vor Beginn 
besonders anzuzeigen. 
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(2) Dem Benutzer obliegt die Reinigung der von der Sondernutzung betroffenen öffentlichen 
Fläche einschließlich des Umfeldes, das durch die Ausübung der Sondernutzung ver-
schmutzt wird. Die Grenze ist im Einzelfall nach Erfahrungswerten festzulegen. 

(3) Erlischt die Erlaubnis, so hat der bisherige Erlaubnisnehmer Anlagen oder Gegenstände, die 
sich in Ausübung der Erlaubnis auf dem Gemeindegrund befinden, unverzüglich auf eigene 
Kosten zu beseitigen. Gleichzeitig ist der frühere Zustand des Gemeindegrundes wieder 
herzustellen. 

(4) Kommt der Erlaubnisnehmer den Verpflichtungen der Absätze 2 und 3 nicht nach, oder ge-
rät er damit in Verzug, so ist die Stadt berechtigt, die Reinigung, Beseitigung oder Wie-
derherstellung auf seine Kosten vorzunehmen. Dies gilt entsprechend, wenn die Erlaubnis 
nicht erteilt worden ist. 

(5) Ändert sich die Beschaffenheit der öffentlichen Straße, so sind errichtete Anlagen auf Kos-
ten des Benutzers dem veränderten Zustand anzupassen. 

(6) Geht die Sondernutzung von einem Grundstück aus, so treffen die Verpflichtungen aus die-
ser Satzung neben dem die Sondernutzung Ausübenden auch den Eigentümer oder den 
dinglich Nutzungsberechtigten des Grundstücks. 

(7) Bei Baumaßnahmen aller Art sind der Stadt gegenüber der Bauherr und die bauaus-
führenden Firmen gleicherweise verpflichtet. 
 

 
§7 

Haf t ung 
 
(1) Der Erlaubnisnehmer haftet der Stadt für Schäden, die durch die Sondernutzung entstehen. 

Er hat die Stadt von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die sich aus der Sondernutzung 
ergeben. 

(2) Der Erlaubnisnehmer hat der Stadt alle durch die Sondernutzung zusätzlich entstehenden 
Kosten zu ersetzen. Hierfür kann die Stadt einen angemessenen Vorschuss oder Sicher-
heitsleistungen verlangen. 

(3) Der Erlaubnisnehmer haftet für die Verkehrssicherheit der Anlagen oder der sonstigen Ge-
genstände, mittels deren er die Sondernutzung ausübt. Die Stadt kann den Abschluss einer 
ausreichenden Haftpflichtversicherung verlangen.  

(4) Der Erlaubnisnehmer hat bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Änderung der rechtlichen Ei-
genschaften oder der tatsächlichen Beschaffenheit der öffentlichen Grundflächen, ins-
besondere bei Sperrung, Änderung, Umstufung oder Einziehung einer öffentlichen Straße, 
keinen Ersatzanspruch gegen die Stadt. 
 

 
§8 

Sonderregel ungen 
 
(1) Für die Wochenmärkte, das Volks- und Heimatfest, die Jahrmärkte und den Christkindlmarkt 

gelten die jeweiligen Sonderregelungen. 
(2) Vertragliche Regelungen über das Aufstellen von Plakatsäulen und Plakattafeln bleiben un-

berührt. 
(3) Besondere Regelungen in der Verwaltungspraxis (z.B. Anschläge, Transparente und Infor-

mationsstände etc.) sind als Vollzugshinweise festzulegen. 
(4) Für Wahlwerbung gelten die jeweiligen Sonderregelungen. 
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§9 

Gebühren 
 
(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe des anliegenden 

Gebührenverzeichnisses, das Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. Centbeträge werden 
auf volle Euro gerundet. 

(2) Bei Anwendung der im Gebührenverzeichnis vorgesehenen Rahmengebühren ist die Ge-
bühr im Einzelfall 
a) nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie 
b) nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners zu bemessen. 

(3) Für Sondernutzungen, die nicht im Gebührenverzeichnis aufgeführt sind werden Gebühren 
erhoben, die nach den im Gebührenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Sonder-
nutzungen zu bemessen sind. 

(4) Die Mindestgebühr beträgt 2,50 €. 
(5) Bei der Gebührenberechnung werden Flächen- und Längenmaße auf volle Quadratmeter 

oder Meter aufgerundet, soweit nicht die Maße im Gebührenverzeichnis exakt festgelegt 
sind. 

(6) Jahresgebühren werden für das Kalenderjahr berechnet. Beginnt oder endet die Sonder-
nutzung während des Jahres, so ist für jedes angefangene Halbjahr die Hälfte der Jahres-
gebühr zu entrichten. Monats-, Wochen- und Tagesgebühren sind für jeden angefangenen 
Berechnungszeitraum in voller Höhe zu entrichten. 

(7) Für den Verwaltungsaufwand ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Bayer. Kostengesetz in 
Verbin-dung mit der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshand-
lungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Fürstenfeldbruck (Kostensatzung) zu erheben.  
 

§10 
Gebührenf rei hei t  

 
(1) Gebühren werden nicht erhoben, wenn die Sondernutzung im öffentlichen Interesse  

ausgeübt wird. 
(2) In Fällen des Abs. 1 und 2 werden keine Verwaltungskosten nach § 9 Abs. 7 SNS erhoben. 

 
§11 

Gebührenreduzi erung 
 

Für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis bei der Sanierung von denkmalgeschützten 
Häusern ist eine auf 25 % reduzierte Gebühr gemäß § 9 anzusetzen. 
 

§ 12 
Gebührenschul dner 

 
(1) Gebührenschuldner sind 

 
a) der Antragsteller, 
b) der Erlaubnisnehmer, 
c) der Rechtsnachfolger von b) 
d) wer die Sondernutzung unerlaubt ausübt oder in seinem Interesse ausüben lässt. 

 
(2) Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften sie als Gesamtschuldner. 
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§13 
Ent st ehung und Ende der  Gebührenpf l i cht  

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Zeitpunkt, an dem die Sondernutzungserlaubnis erteilt 

wird oder von dem an eine Sondernutzung unerlaubt ausgeübt wird. 
(2) Gebührenpflicht endet bei erlaubten Sondernutzungen mit dem zeitlichen Ablauf oder mit 

dem Widerruf der Erlaubnis. Bei unerlaubten Sondernutzungen endet die Gebührenpflicht 
mit dem Zeitpunkt, zu dem die Sondernutzung tatsächlich eingestellt wird. 
 

§14 
Fäl l i gkei t  der  Gebühren 

 
(1) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind zu entrichten bei 

a) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung der Erlaubnis. 
b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei Erteilung der Erlaubnis für 

das laufende Jahr, für nachfolgende Jahre jeweils bis zum 31. Januar im Voraus. 
(2) Für bereits genehmigte Sondernutzungen wird die Gebühr erstmals 14 Tage nach Zustel-

lung des Gebührenbescheides fällig. 
 

§ 15  
Gebührenerst at t ung 

 
(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung vorzeitig aufgegeben oder eine auf Widerruf 

genehmigte Sondernutzung widerrufen oder freiwillig aufgegeben, so besteht kein Anspruch 
auf Erstattung entrichteter Gebühren. 

(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Stadt eine Sonder-
nutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht vom Gebührenschuldner zu vertreten 
sind. 

 
§ 16  

Übergangsregel ung 
 
Bereits abgeschlossene privatrechtliche Gestattungsverträge über Sondernutzungen behalten ih-
re Gültigkeit. Im Falle beabsichtigter und zulässiger Vertragsänderungen ist das gesamte Rechts-
verhältnis in öffentlichrechtlicher Form zu regeln. 
 

§ 17  
Anordnungen f ür  den Ei nzel f al l  

 
(1) Die Stadt Fürstenfeldbruck kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Ver-

pflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, Duldungen oder 

Unterlassungen gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes (BayRS 2010-2-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2002 
(GVBI S. 962, ber. 04, 198) 

 
§ 18 

Ordnungswi dri gkei t en 
 
Gemäß Art. 66 Nr. 2 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes in Verbindung mit § 17 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 
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(BGBI i S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.08.2005 (BGBI I S 2354) kann mit einer 
Geldbuße von bis zu 1.000,-- € belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
(1) entgegen §§ 2, 2a, 2b, 2c und 2d eine Sondernutzung ohne Erlaubnis der Stadt Fürsten-

feldbruck vornimmt oder die mit der Erlaubnis verbundenen Bedingungen und Auflagen 
nicht erfüllt. 

(2) den in § 6 genannten Pflichten nicht nachkommt. 
(3) die durch Einzelverfügung erlassenen Verpflichtungen nach § 16 Abs. 1 nicht erfüllt. 

 
 

§ 19  
I nkraf t t ret en 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2010 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.04.2006 außer Kraft. 
 
 
Fürstenfeldbruck, den 24.03.2010 
 
STADT FÜRSTENFELDBRUCK 
 
 
 
Sepp Kellerer 
Oberbürgermeister  
 
Stadtratsbeschluss vom 23.03.2010; ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an den Amtsta-
feln vom 24.03.2010 – 07.04.2010. 
 


